
GVGA: § 12 Zustellung mehrerer Dokumente an einen Beteiligten

§ 12  Zustellung mehrerer Dokumente an einen Beteiligten 
 
(1) Sind einem Beteiligten mehrere Dokumente zuzustellen, die verschiedene Rechtsangelegenheiten 
betreffen, so stellt der Gerichtsvollzieher jedes Dokument besonders zu.

(2) Betreffen die Dokumente dieselbe Rechtsangelegenheit, so erledigt der Gerichtsvollzieher den Auftrag 
durch eine einheitliche Zustellung, wenn die Dokumente als zusammengehörig gekennzeichnet sind oder 
wenn der Auftraggeber eine gemeinsame Zustellung beantragt hat.


